
Zwischen der

Freien Hansestadt
Bremen'

vertretendurchdieSenatorinfürArbeit,soziales,Jugendundlntegration
und

Lebenshilfe Bremerhaven e' V , Adolf'Kolping-Str' 29' 27 578 Bremerhaven

ii, iiägäi ääi i.iäioi')iöi'äi"" iiüüioräerstetre

( sta ndo rt: H a rtwi gs;äÄä i'- it st +,areme rh ave n)
\r'rqrrsvr" - (=Einrichtungsträger)

wird folgende

Vereinbarung nach S 125 (1) SGB lX i' V' m' S 77 SGB Vlll

geschlossen

1. Gegenstand und ZielgruPPe

1.1. Gegenstand dieser Vereinbarung sind die von interdisziprinären Frühfördersteten im

Rahmen ambulanter heilpädagogischer Frühförderung r*"trs Teilhabe am Leben in der

Gemeinschatt "inr"täfUärog"n 
iu 

"rOring"ndel .Fird.er-^:nO 
Betreuungsleistungen und

deren Vergütung für noch nicht einger.n,lrt" behinderte oder von Behinderung bedrohte

Kinder mit einem Leistungsanrpru"n n"""h'ööiÄtr. soB rx i. v' m. s 35 a sGB Vlll und nach

S öö]i,. Verbinduns mit $ 53 SGB Xll'

lhr Anwendungsbereich ist begrenzt auf die Kategorie der heilpädagogischen

Einzelleistung; sie gilt nicht fü1 rofer- Jno ,"u"uungsl"istungen' die im Verbund mit

medizinisch-tn"r"p"uiir"n", aenanorunl lr" rotprextlistung 
-zur 

Fruherkennung und

Frühförderung nach S 46 SGB lX erbracht werden'
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2. Leistung

2.1 DerEinrichtungsträger übernimmt die Förderung und Betreuung von behinderten oder

von Behinderung bedrohten Kindern

o ambulant in'"in"' Frühförderstelle oder T":l' ill:chend
.infachlichundräumlichgeeignetenKindertageseinrichtungenl,vorzugsweiseinso

genannten Schwerpunkteinrichtungen oder

o im häuslich-familiären Wohnbereich des Kindes

durchErbringungheilpädagogischer.LeistungenaufderGrundlagedervomörtlich
zuständigen .tugend- 

' od"i 
-Eingliedeiörn"ir"trag"' 

. 
festgestellten und bewilligten

Förderbedarfe. Die Form richtet sich näcn den bei oei Diagnostik festgestellten

Elordernissen und Umständen des Einzelfalls'

2'2DieheilpädagogischenFörder-undBetreuungsmaßnahmensindaufderGrundlageeiner
individuellen Förderplanung nach rnrrart, ümran-g uno Qualität so zu gestalten' dass eine

bedarfs_ und facnglrecntJ Hiffe im Einzerfat lewährleistet ist. Die Leistungen müssen

zweckmäßig sein uJ ourr"n das Maß des Notwendigen nicht überschreiten'

2.3DieMaßnahmenzurFörderungundBetreuungsindvongeeignetenFachkräften
durchzuführen. zu den geeigneten iacrrrratten zähren Behindertenpädagoginnen/en'

Sprachheilpaoagoginnen/e'n,r',rotopaoinnen/enundPsychologinnen/enundandere
Fachkrafte mit vergleichbarer Qualifikation'

Regel als Einzelförderung erbracht; bei unter

fonri"ff"tion kann die Förderung auch in Kleingruppen

2,SDerheilpädagogischeLeistungsumfangwirddurchdieZuordnungzueiner
Förderbedartrgrrpp;testimmt. nr, Ou"r't"ninot"*t kindbezogener Zeitaufwand für die

(direkten und indiretit"ni roro"r- und Betreuungsleistungen ist in der

oFörderbedarfsgruppe(FBG)leinWertvonl,5Wochenstunden/Kindundinder
. Förderbedarfsgruppe (FBG) 2 ein Wert von 3'0 Wochenstunden/Kind

anzusetzen.

2.6DarüberhinausgehendeLeistungensindnurausnahmsweisebeiaußergewöhnlichen
individuellen HilfebJ"rf"n, die im Ranmen des durchschnittlichen Zeitaufwands der

Förderbedarrsgruppe 2 dauerhaft ni"nt geJeckt werden können zulässig' wenn eine in

diesem sinne o"rono"r" BedarfsfestJ,",'rng und Leistungsbewilligung des örtlich

zuständigen .rug"nJ- oder Eingliederungshilfeträgers mit Angabe des zusätzlich

erforderlthen Zeitaufwands vorliegt'

2.4 Die Leistung wird in der

Bedarfsgesichtspunkten geeigneter

von bis zu 3 Kindern erfolgen'

l Ausgenommen
Förderleistungen

sind von Elternvereine
erbringen, gelten für

n getragene Tageseinrichtungen' Sofern sie-heilpädagogische

sie andere ats in oresäi üä'äinou'ung festgelegte Leistungs-

2
und Vergütungsregelungen
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2.7 Der Einrichtungsträger entscheidet nach fallspezifischer Notwendigkeit unter Beachtung

des Förderplanes über den Rhythmus der Leistungserbringung; die Fördermaßnahmen

können gleichzeitig oder nacheinander, in gleichbleibender oder in wechselnder lntensität

erbracht werden.

2.8 Näheres zu lnhalt und Umfang der heilpädagogischen Einzelleistung ist der als Anlage 1

beigefügten Leistungstypenbeschreibung zu entnehmen.

2.9 Zur Leistungserbringung gehören die Funktionsbereiche

Planung, Koordination und Reflexion der Betreuung und Förderung

Durchführung der im Förderplan als Teil des Hilfeplans

heilpädagogischen Leistungen zur Förderung und Betreuung

Dokumentation der Maßnahme(n) in standardisierter Form

KooperationA/ernetzu n g

LeitungA/envaltung.

abgestimmten

3. Leistungsentgelte

3.1 Die Leistungen nach Ziffer 2 werden, soweit die Leistungen in der lnterdisziplinären

Frühförderstelle oder in fachlich und räumlich geeigneten Kindertageseinrichtungen erbracht

werden mit folgenden Pauschalen im Zeitraum vom 01.01.2026 - 31.12.2026 vergütet in der:

o FBG 1 C 460,82 pro Kind und Kalendermonat
o FBG 2 €. 921,61 pro Kind und Kalendermonat.

von

56,28 € pro Stunde

Für Zusatzleistungen nach Ziffer 2.6 ist ein Satz im Zeitraum vom 01 .01.2026 - 31.12.2026

a

abrechenbar

3.2 Werden die Fördermaßnahmen im häuslich-familiären Wohnbereich des

leistungsberechtigten Kindes erbracht, können die Leistungen nach Zitfer 2 mit folgenden

Pauschalen, die auch die erforderlichen Fahrtkosten beinhalten, abgerechnet werden:

lm Zeitraum vom 01 .01.2026 - 31.12.2026 in der

. FBG 1 € 531,03 pro Kind und Kalendermonat

. FBG 2 €, 1.058,19 pro Kind und Kalendermonat,

Für Zusatzleistungen nach Ziffer 2.6 ist ein Satz im Zeitraum vom 01 .01.2026 - 31J22026
von

3

a 56,28 € pro Stunde
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abrechenbar'

3.3MitdenPauschalennachZiflerS'l.und3.2sindallemitderbeiwirtschaftlicher
Leistungserbringungentstehend3ne"l.on"r.unosacnkosteneinschließlichRegieund
Verwartung ftir dii ;; örrich ,r"tänJig"n Jugend- oder Eingriederungshirfeträgers

regelmäßig zu gewährenden Leistu.n;';;ruetreuirng und Förderung ebenso abgegolten

wie die zut Herste*ung und nutr""ni"rn"rtung olr Leistungsfähigkeit notwendigen

lnvestitionskosten'

3.4FürdieQualifizierungsmaßnahmederpädagogischenFachkräfteinder
heitpädagogir"n"n ?rtinttiro"*ng ir läni" Br"t"n wird ein Betrag von 600'00 € pro

Teilnehmern"irn"r,In"i," """h 
ertotgreicn bestandener Prüfung übernommen'

3.5 Eine rückwirkende Veränderung der vereinbarten Vergütung ist ausgeschlossen' Ein auf

die Erfolgs*irrr"rnr."it des Vereino"rungrr"it"u'n"' n"'og";"t Gewinn oder Verlust ist

ni"nt nr"nträglich auszugleichen'

örtlich zuständigen Jugend' bzw'

4, Rechnungsstellung gegenüber den

Eingliederungshilfeträgern

4'lDienachZifler2dieserVereinbarungzuvergütendenheilpädagogischen
Frühförderleistungen sind vom 1-",r,unir"*ng""' "intal,-im 

Quartal mit dem örtlich

zuständigen Jugend- und Eing*eo"rung"-hirf"irrg-", 
abzurechnen' Die Leistungsnachweise

ffi:jl;:il"u.::::ä,unn ist in jedem Einzerfar die schrift'che Leistunssbewitisung

des örflich zuständigen Jug"nJ- bzw' Eingliederungshilfeträgers' 
Die

EntgeltübernahmeerklärungensollenandenLeistungserbringererfolgen.

4'3AlsAbrechnungsunterlagensindregelmäßigl5TagenachQuartalsablaufbeimjeweils
örrich zuständigenirager der Jugend- äl-. i'*nederungshilfe Bremen bzw' Bremerhaven

Quartalsrechnungen eiizureichen. sie *u.r"n folgende Angaben erhalten:

Aktenzeichen der Leistungsbewilligung

Name und Anschrift des Erziehungsberechtigten

Name und Geburtsdatum des geförderten Kindes

Beginn der interdisziplinären Frühförderung

(Aktuelle) FörderbedarfsgruPPe

Entgett (Monat)

Abrechnungszeitraum (von "'bis"')

Rechnungssumme für den Abrechnungszeitraum

Bereits für den Abrechnungszeitraum erhaltene Abschläge

RestforderungfürdenAbrechnungszeitraum

4
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4.4 Die unter 3 genannten Pauschalen können für jeden Kalendermonat des fieweiligen)

Bewilligungszeitraumes in voller Höhe abgerechnet werden, unabhängig davon, wie sich die

effektiven Leistungsstunden auf die Abrechnungsmonate verteilen. Der Leistungserbringer

hat jedoch sicherzustellen (und ggfs. nachzuweisen), dass die kumulierte Gesamtleistung im

Bewilligungszeitraum vertragsgemäß erbracht wird (worden ist). Der Leistungserbringer hat

hierzu eine fallbezogene und fallübergreifende Dokumentation vorzunehmen. Kann die

kumulierte Gesamtleistung im Bewilligungszeitraum nicht vollständig erbracht werden, ist

dies in der Abrechnung vom Leistungserbringer zu berücksichtigen. Die Prüfrechte des örtlich

zuständigen Jugend- bzw. Eingliederungshilfeträgers im Einzelfall bleiben unberührt.

4.5 Wechselt das Kind die Frühförderstelle innerhalb eines Kalendermonats ist die

Frühförderstelle zur Abrechnung der Vergütung berechtigt, bei der sich das Kind am ersten

Tag dieses Monats in Behandlung und Förderung befand. Findet krankheitsbedingt

vorübergehend ein Wechsel zur Förderung in der eigenen Häuslichkeit statt, ist für die

anteilige Entgeltberechnung die Pauschale für diese Leistungsform zugrunde zu legen.

Umfasst der vorübergehende Wechsel einen vollen Kalendermonat, ist die gesamte

Monatspauschale abrechenbar.

4.6 Bei vorzeitiger Beendigung der heilpädagogischen Einzelleistung endet die

Leistungspflicht des örtlich zuständigen Jugend- oder Eingliederungshilfeträgers mit Ablauf

des Monats, in dem die Leistung eingestellt worden ist'

4.7 Die unter Ziffer 3.4 genannte Qualifizierungsmaßnahme kann ausschließlich mit

Ei n reich u ng der Zeräfizieru n gsu rku nde a bgerech net werden.

4.8 Der örtlich zuständige Jugend- bzw. Eingliederungshilfeträger in Bremen bzw.

Bremerhaven prüft die sachliche und rechnerische Richtigkeit der vorgelegten Rechnungen

und veranlasst die Begleichung berechtigter Forderungen spätestens 30 Tage nach

Rechnungseingang.

4.g Je nach örtlichem Zahlungssystem hat der Leistungserbringer entweder Anspruch auf

fortlaufende fallbezogene Zahlung der Pauschalen am Anfang eines jeden

Bewilligungsmonats oderzur Sicherstellung der betriebsnotwendigen Liquidität im Bedarfsfall

auf Vorauszahlung eines angemessenen Abschlages auf eine Quartalsabrechnung.

4.10 Zwecks Vereinfachung wird angestrebt, das Abrechnungsverfahren von der

nachträglichen Rechnungslegung durch den Einsatz moderner lnformationstechnologie

umzustellen auf eine automatisch generierte monatliche Sollzahlung. Veränderungen werden

mit dem Leistungserbringer rechtzeitig abgestimmt.

5. Prüfung

5.1 Der Leistungserbringer hat den Einsatz geeigneter Fachkräfte für die Förderung und

Betreuung der Kinder nachzuweisen. Dazu stellt das im Vereinbarungszeitraum erbrachte

Leistungsvolumen (Anzahl der betreuten Kinder nach Hilfebedarfsgruppen) und dena

5
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Umfang (in Vollzeitstellen umgerechnete durchschnittliche Stellenbesetzung im

Vereinbarungszeitraum) und die

Qualifikationsstruktur (nach Berufsgruppen) des in der Förderung und Betreuung

eingesetzten Personals

tabellarisch dar und übermittelt die entsprechende Übersicht innerhalb von 6 Wochen nach

Ablauf von jeweils 12 Kalendermonaten des Vereinbarungszeitraumes (Zitter 6) an die

Senatorin für Soziales, Jugend, lntegration und Sport (Referate 23 und 14).

5.2 Der örtlich zuständige Jugend- bzw. Eingliederungshilfeträger ist zu einer Prüfung der

Leistungsqualität insbesondere dann berechtigt, wenn konkrete Anlässe oder Hinweise (2.B.

Beschwerden der Eltern etc.) vorliegen, dass die Einrichtung die Anforderungen zur

Erbringung der Leistung nicht oder nicht mehr erfüllt. ln diesem Fall kann der örtlich

zuständige Jugend- bzw. Eingliederungshilfeträger auf der Grundlage einer schriftlichen

Benennung der Anlässe oder Hinweise und einer näheren Beschreibung von lnhalt und

Umfang der beabsichtigten Prüfung vom Einrichtungsträger die zut sachgerechten

Beurteilung notwendigen Prüfungsunterlagen und nötigenfalls auch die Einsichtnahme in

Geschäftsunterlagen vor Ort verlangen.

5.3 Hauptzweck solcher Prüfungen ist es, etwaige Mängel für die Zukunft einvernehmlich

abzustellen bzw. Möglichkeiten für eine Verbesserung der Qualität aufzuzeigen und zu

nutzen.
Sollte sich durch die Prüfung allerdings beweiskräftig herausstellen, dass der

Einrichtungsträger gegen die Pflichten aus dieserVereinbarung schwerwiegend mit dem Ziel,

überschüsse zu erzielen, verstoßen hat, kann der örtlich zuständige Jugend- bzw.

Eingliederungshilfeträger der Minderleistung entsprechende Regressansprüche geltend

machen.
Darüber hinaus kann der örtlich zuständige Jugend- bzw. Eingliederungshilfeträger bei

nachgewiesenem Abrechnungsbetrug durch den Einrichtungsträger die Vertragsbeziehung

u nverzüglich und dauerhaft durch außerordentliche Kü ndigung beenden.

6. Vereinbarungszeitraum

6.1 Die Vereinbarung gilt ab dem 01.01.2026 für einen unbestimmten Zeitraum, jedoch mit

einer Mindestlaufzeit bis zum 31J22026. Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder

Aufhebung der Vereinbarung bedarf es einer schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der in

Satz 1 genannten Mindestlaufzeit und einer Kündigungsfrist von 6 Wochen für die

Vereinbarung über die Leitungsentgelte und von 3 Monaten für die übrigen

Vereinbarungsbestandteile.

Gekündigte Vereinbarungsbestandteile sind rechtzeitig vor Ablauf des

Vereinbarungszeitraums neu zu verhandeln.

a

a

6
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7. Sonstiges

7.1 Ein Anspruch auf Aufhebung der Vergütungsvereinbarung während des

Vereinbarungszeitraumes besteht nur dann, wenn sich die Verhältnisse nach

Vertragsabschluss so wesentlich geändert haben, dass ein Festhalten an der Vereinbarung

für wenigstens eine der Vertragsparteien unzumutbar wäre. Die betroffene Vertragspartei

kann in diesem Fall eine Anpassung an die geänderten Verhältnisse verlangen.

7.2 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen

Bestimmungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den

Vertragsparteien durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung

möglichst nahekommt. lm Übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff. SGB X über den

öffentlich-rechtlichen Vertrag.

7.3 Soweit in dieser Vereinbarung nicht unmittelbar geregelt, gelten die Bestimmungen des

Bremischen Landesrahmenvertrages nach $ 131 Abs. 1 SGB lX vom 09.08.2019.

7.4 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei

Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des

BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer

möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem

BremlFG sein.

Bremen, im Januar 2026

Die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend,

und lntegration
lm Auftrag

Einrichtungsträger

Anlage I Leistungsangebotstyp ,,Heilpädagogische Frühförderung als Einzelleistung zur Teilhabe am

Leben in der Gemeinschaft" zut Vereinbarung über heilpädagogische Frühförderung als

Teilhabeleistung
Anlage 2 - Leistungsnachweis (liegt dem Träger bereits vor)

7



Anlage 1

zur Vereinbarung über heilpädagogische Frühforderung als Einzelleistung

Leistungsangebotstyp Heilpädagogische Frühförderung als Einzelleistung nach
S 79 SGB lX als Leistung zur sozialen Teilhabe

1. Kurzbeschreibung Erbringung familien- und wohnortnaher heilpädagogischer Leis-
tungen zur sozialen Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
durch anerkannte Frühförderstellen (IFF/HPFF) für behinderte
und von Behinderung bedrohte Kinder unter Einbeziehung der El-
tern und/oder anderer Bezugspersonen und Bezugssysteme so-
wie des sozialen Umfeldes.
Sie beinhaltet Maßnahmen zur Vermeidung von Behinderungen,
der Bewältigung oder Linderung von Behinderungen und deren
Folgen.
Wesentliche Merkmale aller Leistungen der heilpädagogischen
Frühförderung sind die Familien- und Lebensweltorientierung so-
wie die Beachtung der Ressourcen von Kind und Familie. Alle Ele-
mente der Leistung werden interdisziplinär und nahtlos in diesen
Kontext eingebunden und sind darauf gerichtet, sowohl die Kom-
petenzen des Kindes zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
als auch die Entwicklungskräfte des Kindes in der Familie zu er-
kennen, zu fördern und zu stärken.
Die Lebensraum- und Familienorientierung sichert die Wirksam-
keit der Förderung. Diese hängt nicht allein von der Verbesserung
funktioneller Fähigkeiten ab, sondern die Verständigungspro-
zesse mit den Eltern und dem Kind sind dabei von erheblicher
Bedeutung und daherTeil des Angebotes.

2. Rechtsgrundlagen Die Leistungsbeschreibung richtet sich nach den einschlägigen
Regelungen des SGB lX 576 & S79 zur Rehabilitation und Teil-
habe von Menschen mit Behinderungen sowie SGB Vlll, $ 35a
zur Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer
Behinderung oder drohender seelischer Behinderung.

3. Personenkreis Behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder gemäß $ 2
SGB lX bzw. $ 35a SGB Vlll ab Geburt bis zum Schuleintritt für
die nach dem Ergebnis der Eingangsdiagnostik grundsätzlich
(2.8. zur Vermeidung von Doppelbegutachtung) durch den Kin-
der- und Jugendgesundheitsdienst (KJGD) Bremen oder Bremer-
haven die heilpädagogischen Frühförderleistungen erforderlich
sind, um die soziale Teilhabe zu ermöglichen bzw. zu sichern und
sie von Pflege möglichst unabhängig zu machen

4. Prozessbeteiligte Prozessbeteiligte sind die Mitarbeitenden der anerkannten Früh-
förderstellen, die betroffenen Kinder, die Eltern, die Personensor-
geberechtigte bzw. andere vertretungsberechtigte Bezugsperso-
nen sowie Mitarbeitende von lnstitutionen und Einrichtungen, die
an der Erziehung und Förderung wesentlich beteiligt sind.

5. Zielsetzung Ziel und Aufgabe der heilpädagogischen Frühförderung ist es zum
frühestmöq lichen Zeitounkt.

Seite I



Anlage I
zur Vereinbarung über heilpädagogische Frühftrderung als Einzelleistung

Leistungsangebotstyp
Itg,!ryqgogische Frühförderung ats Einzeileistung nach
S 79 SGB tX als Leistung zur sozialenleilhabe

a derne rohende oder itsbere eeingetreten hBe zuminderung
ichenfrühestmögl zuZeitpunkt erkennen und durch gezielte

rdeFO r- und Beratu ßna menhngsma iche oden rauszugle zum rnilde

6. Leistungen D.ie heilpädagogische_Frühförderung umfasst grundsätzrich aileMaßnahmen, die zur Entwickrrng ääs Kindes u-nd ,iiEnträitungseiner persönrichkeit beitragen, äinrinti"nricn oerläwe;b ;;or_derlichen nichtärzfl ichen theiapeutiscrren, sonderpädagog ischen,familienbezogenen, psychorogis"Ä"r 
".0 

psychosoziaren Leis-tungen sowie der Beratung Oei erzienungsbeÄchtigien - -'

6.1. lnhalt der heilpäda-
gogischen Einzel-
leistung:

Die Heilpädagogische Frühförderung als Einzelleistung beinhaltet6'1'1 Förder- und Behandrungspränüng ;urch den KJGD Bremenund Bremerhaven
6'1'2' Fortaufende heirpädagogische Förderpranung durch dieIFF/HPFF
O { | tteifnadagogische Förderung und Beratung

a) heilpädagogische Leistungen"
b),familienbezogene Leisturigen (Arbeit mit dem Famiriensys-tem)
c) psychologische und psychosoziale Leistungen

6.1.1. Förder- und Be-
handlungspla_
nung durch den
KJGD Bremen
und Bremerhaven

Die Erstellung von 
.Empfehlungen eines Förder_ und Behand_lungsplans (luey erforgf aur aaäis 

"i";;Diagnostik 
nach rcD 10(oder deren Fortschreibung nach rcDJrl oürcn äen rJäJär"_men oder Bremerhaven sowie der individüerr"n i'teioirriir-inir"nBedarfsermitflung zum TeilhaOeneOarf näch ICF Cy.

handlungsplan ist das Ergeb
inären Bedarfsermitfl unglzu
in einem Zeitraum von neun

Te

De Förder und Be
ISn der nostikDiagund der interdiszipl

m habebedarfnach lcF CY E r ist Monaten ISb ma-
1ximal 5 Monaten zu und a

Seite 2



Anlage 1

zur Vereinbarung über heilpädagogische Frühforderung als Einzelleistung

Leistungsangebotstyp Heilpädagogische Frühförderung als Einzelleistung nach

S 79 SGB lX als Leistung zur sozialen Teilhabe

Alle Leistungen sind darauf ausgerichtet, sowo
zen des Kindes zur Teilhabe am Leben in der

hl die Kompeten-
Gemeinschaft als

auch die Entwicklungskräfte der Familie zu erkennen, zu fördern
und zu stärken.

Die Förder- und Behandlungsplanung umfasst die Eingangs- und
Folgediagnostik.
Sie leitet die notwendigen Hilfen ein und empfiehlt die Art und den
Umfang der Leistung.
Die Fortschreibung der Empfehlungen zum Förder- und Behand-
lungsplan im interdisziplinären Team zwischen KJGD Bremen
und Bremerhaven und IFF/HPFF erfolgt unter Beteiligung des Fa-
miliensystems.

6.1.2. Fortlaufende heil-
pädagogische
Förderplanung
durch die
IFF/HPFF

Die fortlaufende heilpädagogische Förderplanung im Rahmen der
heilpädagogischen Frühförderung als Einzelleistung umfasst die
Verlaufs-, Förder- und Abschlussplanung.
Sie begleitet - ausgehend von dem integrierten Förder- und Be-
handlungplan (FuB)- den interdisziplinären lntegrations- und För-
derprozess.

Die heilpädagogische Förderplanung orientiert sich an den Kom-
ponenten des bio-psychosozialen Modells der ICF CY. Sie um-
fasst die ganzheitliche Betrachtung des Kindes und bezieht im

Sinne des bio-psychosozialen Verständnisses von Behinderung
und Teilhabeförderung auch stets das Umfeld und das erweiterte
soziale System sowie die persönlichen lnteressen und Ressour-
cen des Kindes mit ein. Schwerpunkte sind z.B.: die Wahrneh-
mung, das Spiel, das Sozialverhalten und die psychosoziale Ent-
wicklung.
Die heilpädagogische Förderplanung beinhaltet überprüfbare För-
derziele und die dafür notwendigen Methoden.
Die interdisziplinäre Frühförderstellen arbeiten nach Erfordernis
im Einzelfall eng mit dem sozialpädiatrischen Zentrum, den örtli-
chen Früherkennungsstellen, behandelnden Arzten*innen, Er-
bringern von Heilmitteln und anderen an der Frühförderung betei-
ligten Stellen wie den Öffentlichen Gesundheitsämtern und den
für die Gesamthilfeplanung nach dem SGB Vlll bzw. die Gesamt-
planung sowie nach dem SGB lX verantwortlichen Öffentlichen
Trägern der Jugend- und Eingliederungshilfe sowie zur Teilhabe-
planung der Rehabilitationsträger nach S 19 SGB lX ggf, mit wei-
teren zuständigen Stellen zusammen.

6.1.3. Heilpädagogische
Förderung und
Beratung

Alle Leistungen (2. B. Beratung, Diagnostik, Förderung) sind
handlungs- und alltagsorientiert. Sie sind eingebettet in die Le-
benswelt des Kindes. Die Arbeit der interdisziplinären Frühförder-
stelle findet in Zusammenarbeit mit der Familie und/ oder wesent-
lichen Bezuqspersonen des Kindes statt.
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Anlage 1

zur Vereinbarung über heilpädagogische Frühftirderung als Einzelleistung

Leistungsangebotstyp Heilpädagogische Frühförderung als Einzelleistung nach

S 79 SGB lX als Leistung zur sozialen Teilhabe

Die Förderung wird in der IFF/HPFF, einer Tageseinrichtung
Kinder oder mobilje nach Bedarf des Kindes (aufgrund des F

für
uB)

erbracht.

a) heilpädagogische
Leistungen

Heilpädagogische Leistungen sollen die ganzheitliche Entwick-
lung des Kindes und die Entfaltung seiner Persönlichkeit mit pä-

dagogischen Mitteln fördern und anregen. Sie umfassen ange-
passt an den individuellen Bedarf des Kindes insbesondere:
. die Konkretisierung der Förderplanung aus dem Förder- und

Behandlungsplan und die fortlaufende prozessuale Weiterent-
wicklung der vereinbarten Ziele,

r die Berücksichtigung und Weiterentwicklung der vorhandenen
Ressourcen und Fähigkeiten von Kind und Familie,

. die sozial-, heil- und sonderpädagogische Arbeit mit dem Kind
entsprechend seiner Bedarfe und Ressourcen,

. die basale Aktivierung,
r spezielle Maßnahmen der Sinnesschulung,
. die heilpädagogische Spiel- und Kompetenzförderung,
o die psychomotorische Entwicklungsförderung,
o die sonstige Förderung / Stärkung der individuellen Ressour-

cen,
. die Stärkung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes durch po-

sitive Spiel- und Lernerfahrung,
. der Einsatz von Hilfen für die Aneignung spezieller lnterakti-

ons- und Kommunikationsmöglichkeiten,
r das Erkennen von Entwicklungskrisen und die rechtzeitige ln-

tervention,
o die psychosoziale und psychologische Unterstützung und För-

derung des Kindes,
. die Vorbereitung des Kindes auf die Aufnahme in eine Kinder-

tageseinrichtung oder die Schule,
. die Unterstützung und Förderung der Entwicklung und Teil-

habe des Kindes in seinem regelmäßigen sozialen Umfeld
(Kita),

. die Unterstützung des Kindes zur Vermeidung spezieller Ent-
wicklungsrisiken in der enveiterten Lebenswelt des Kindes,
die Vorbereitung des Kindes auf ergänzende medizinisch-the-
rapeutische Maßnahmen,

o die Dokumentation von Ergebnissen der heilpädagogischen
Diagnostik und Förderung,

r die Dokumentation von Daten und Befunden, unter Berück-
sichtigung, Kontrolle und Fortschreibung der Ziele des Förder-
und Behandlungsplanes,

o die Teilnahme an interdisziplinären Teamgesprächen,
r sonstige im Einzelfall erforderliche Hilfen und Leistungen.

Die heilpädagogische Förderung erfolgt in der Regel durch Ein-
zelförderung.
Eine Gruppenförderung sowie Kleingruppenförderung (Schlüssel

m ru ist ich1 z.B
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Anlage 1
zur Vereinbarung über heilpädagogische Frühftirderung als Einzelleistung

Leistungsangebotstyp Heilpädagogische Frühförderung ars Einzerteistung nachS 79 SGB lX als Leistung zur sozialen Teilhabe

b) familienbezogene
Leistungen (Ar_
beit mit dem Fami-
liensystem)

o das Erstgespräch,

' rägä?T'r"r"ff""t{räche mit Eltern und anderen berechtis-

' 
F:"r?r",#;n',"lll:r"s 

und stärkuns der Bedarfe des Kindes im

Die nachstehenden..-Einzeteistungen 
werden mit dem Zier er-bracht' die Entwickrungs- uno Fciioeroäoarre des Kindes in sei-nem famiriaren umfeld-zu uärä"riiiäiJn"l no einen entwickru ngs_fördernden umgang 0". F"m'iäöä: zu unterstützen. Diese

e die lnformation .u. ,l_q Vermitflung von weiteren oder spezifi_zierten Beratunos- uno unteisiriizuigsmögrichkeiten 
sowieggr' errorderrichän 

"rd";;;;;;"ri'ää1., außerharb der Kom_plexleistung.

a

a

a
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Anlage I
zur Vereinbarung über heilpädagogische Frühftirderung als Einzelleistung

Leistungsangebotstyp Heilpädagogische Frühförderung ars Einzeteistung nachS 79 SGB tX ats Leistung ,r, 
"o.i"fäi"ilt "O"

c) psychologische
und psychosozi_
ale Leistungen

f'3,gtvtlologischen und psychosoziaren Leistungen bestehentnsbesondere ausr psychorogischer unterstützung des Kindes, ggfs. Hospitationim Lebensumfeld des KinOes 
'v eYv I \

7. Art, Umfang und eua_
lität der Leistung

Nach Gegebenheit und-Erfordernissen des Einzerfats erforot dieHeilpädagogische Frtihfciroeru;; ;ü Eileileisrunsa) ars amburante F^ihfördeffi inän'än"rkannten Frühförder_
. . stelten (IFF/HPFF) e "i vYrr v

b) ars amburante Föiderung in den Tageseinrichtungen für Kin-
c) als mobile Frühförderung im häusrichen umferd der Familie

7.1. Heilpädagogische
Leistung:

Der umfang der Heilpäda-gogischen Leistungen wird in Leistungs-einheiten (= Stunden) d"fi.,i;;. D;; öir"no"nrrfang ist abhängigvon der Einstufuno in die jeweif,gä Fö";ärnedarfsgiuppe (FBc) Iund tt. Er bezieht sr.cn aut äie rJi,"".,itlr'rrd indirekten) Kinä bezo_g:l3:.j;ä:,i::", u nd die inäiuiJ,"ir"-ä;J#;ö, i;, ä:;;"n
ln der Förderbed"d^rgryppg 

llgtraOt der Leistungsumfang 72Stunden im Jahr (Rechherisch 1,5 W;;;änstunden. x 48 Wochen
l:11?"..Erbringung dieser Str;;;ünn im Laufe des Bewili_g ungszeitra ums bedarfsgerecht riä"ioälg"rta rtet werden.

ln der Förderbed"n"^glrO.O". il !9!raOt der Leistungsumfang 144stunden im Jahr rrecnnerisch 3 w;;;nstunden x 4g wochen
l;ilP'g,ErbrinsuÄs diesei si*oär iärn im Laufe des Bewiri-g u ngszeitra ums bedarfsgerecht fl äxiOelgesta ttet werden.
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Anlage 1
zur Vereinbarung über heilpädagogische Frühftirderung als Einzelleistung

istungsangebotstypLe
Itg1lo_algsogische Frühförderung ats Eg zs'söä-rx""äiäi"tuns zur soziaren +:,fifffrrns 

nach

r

7.2. Familienbezo_
gene/psychologi_
scne und psychoso-
ziale Leistungen

Der Umfang weiterer Leistungen im Rahmen der Heilpädagogi_sche Frühförderuno g. qr=4;.i;;;jr,1e nach individueilemBedarf des Kindes ünd seines i;,li;ryrtems zu erbringen.

8. Personelle
tung

Ausstat- Die Quarität der Leistung ist insbesonderg übel die Anforderung

;ir rff ,t""riffi 
u n d be-ratu' g. bä'äähöt"' F"änl,.äräiil;"-

9. Raumkonzept

Eine Mehrfach- bzw. multifunktionale Nutzung ist möglich

1 0. Betriebsnotwendige
Anlagen und Aus-
stattung / Sachmittel

Zum Leistungsangebof. qehcirt die Vorhartung betriebsnotwendi-

ft #iö,iJ!T,:?H,"*:":ntulntl'*ilHff1ä1"il#l
i:fJlfTf:Xie 

G e räte n, r 
'n'" 

i nä p äiäss io n e rre- F iünrä,ä,rl 
r r"

a

a

a

können.
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Anlage t
zur Vereinbarung über heilpädagogische Frühftrderung als Einzelleistung

Leistungsangebotstyp
ltg'ln3lloogische Frühfcjrderuns ats Es 7e'scä-ü';äiä,".ung zur soziare" ;l,i;ff:tuns nach

o Ausstattung der Büros mit angemessener EDV

1 1. Qualitätsentwicklung

Supervision,
Regelmäßige Fallberatungen im Team.
Dokumentation der entwiärruns' jäüino"r,
Controlling
Evaluation,

werden mindestens im.Abstand von zweiJahren in einem Quari-tätsentwickru nssbericht ootümäntä;:äJ, zu ersterende Berichrsolt nachfotgende tnhatte b;;ü.k;;tig;;,
Strukturqualität der tFF/HpFF:. 

lon:g|-bung des Leitbitdes und der Konzeptionr Qualifikation des personals
. 

4ur-, Fort- und Weiterbildungr Supervision
o Methoden
. Fachliche Vernetzung

Prozessqualität im Rahmen der Maßnahme:Prozessquarität beschreibt ;;; sitääi,rng grundregender Ere-mente des Förder_ ui9.9.erra1oü;ö;;;"sses inklusive der Dar_
ßn1n 

der dazu genutzten lr;td,ää: Verfahren und Merho_
o systematischen, theoretisch fundierten ziergerichteten Förder_planung und _dokumentation
o Entwickrungsverraufskontrorie 

des Kindes - Erhebung aktuel_ler Daten im Rahmen qer tortfäui"no"n heilpädagogischenForderptanung in den triiHpii-"'""t. Leistungsdokumentation für den Leistungsträger

Eva luation der Effektivität der vorgenommenen Maßnahmen
a

a n der des Verha Itens und der Funktion des Kin-
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Anlage I
zur Vereinbarung über heilpädagogische Frühltirderung als Einzelleistung

Leistungsangebotstyp
ftgtln3lgsogische Frühförderuns ats Es ze söä"ü""äil,=rung zur soziare" i'l,filiftuns nach

' Überprüfung der im. FuB formurierten Therapie- und Förder-ziele und Fortschreibrng rüi dä;'nä"n"t"n Zeitabschnitt dertherapeutischen und n"ilpaääöäöiJtiä, 
r ntervenrion' Fotgediagnostik durch oen xiöö Ä;;;"" und Bremerhaven:

,:i["jrr*rns 
des Kindes ildersäÄn Form und Dokumen_

o Leistungsdokumentation durch den Leistungserbringer: Der
!:l:lrln::rbrinser rrat oie leistJiö nä"nuolziehbar anhand

tü:ffi 

.f?:d.'3?;H:;:?:;i#e5l;:j:ii,t"u,nysäälit

FFIHPFF

des unter Berücksi al lerchtigung auf die Entwi descklung Kin-des zusätzlich e inwi Frkenden akto ren im Rahmen ein ES Ab-schluss berichtes der itm Ablauf Fdes örderzeit-ra mu S

12. Leistungsentgelt

Die Höhe der Leistungserrtgerte wird - unterschieden nach För-derbedarfsgruppen - i; F;;;';";'il*"pauschaten pro Kind
9lüil rl?o"rare 

Vers ütrngru"r"iiü"rris'r"rts"lest. siehe hierzu

Bei der mob ilen Frü tm hhförderung äus lichen Bereich des le ls-Kindes werden die Leistu uschngspa nale ud rchle e nzt.
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